


 
 
 



           



 
 
  



 



 



Bekanntmachungsanordnung: 

 

Die vorstehende öffentlich-rechtliche Vereinbarung einschließlich der beiden 

Zusatzvereinbarungen zwischen der Gemeinde Nümbrecht und der Stadt Waldbröl 

wird gemäß § 24 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit 

(GkG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 01. Oktober 1979 (GV. NRW. S. 621), 

zuletzt geändert durch Artikel19 des Zweiten Befristungsgesetzes vom 05. April 2005 

(GV. NRW. S. 274), öffentlich bekannt gemacht. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und 

Formvorschriften des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit beim 

Zustandekommen dieser öffentlich-rechtlichen Vereinbarung einschließlich der zwei 

Zusatzvereinbarungen nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht 

mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

 

b) diese öffentlich-rechtliche Vereinbarung einschließlich der 

Zusatzvereinbarungen ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

 

c) der Bürgermeister der Gemeinde Nümbrecht oder der Bürgermeister der 

Stadt Waldbröl hat den jeweils zu Grunde liegenden Beschluss des Rates 

vorher beanstandet oder 

 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Nümbrecht 

oder der Stadt Waldbröl vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel e 

 

e) rgibt. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ausgehangen: 04.08.2005



 
 
 
 
 
 

 
 
  
 


